
Informationen zum Versicherer

1.  Wer ist die Basler Securitas Versicherungs-
Aktiengesellschaft?

 Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft 
 Basler Straße 4 
 61345 Bad Homburg

 Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v.d.H. 
 Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. 
 Registernummer: HRB 9357

2.  Wie lautet die ladungsfähige Anschrift der Basler 
Securitas Versicherung? 

 Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft 
 Basler Straße 4 
 61345 Bad Homburg

  Die Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft wird 
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch Dr. Frank 
Grund – Vorsitzender, Clemens Fuchs, Hubertus Ohrdorf, Dr. 
Christoph Wetzel.

3.  Worin besteht unsere Hauptgeschäftstätigkeit und wer 
ist die zuständige Aufsichtsbehörde?

  Unsere Hauptgeschäftstätigkeit umfasst den im In- und 
Ausland unmittelbaren Betrieb aller Zweige des privaten 
Versicherungswesens sowie die mittelbare Übernahme  
privater Versicherungen in allen Zweigen. Ausgenommen 
ist der unmittelbare Betrieb der Lebens- und Kranken-
versicherung, soweit gesetzliche Vorschriften dies aus-
schließen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus neben 
Versicherungsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die 
hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

 Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die:

  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn

Informationen zur angebotenen Leistung 

4.  Welche wesentlichen Merkmale liegen der 
Versicherungsleistung zu Grunde?

  Diesem Vertrag liegen die im Antrag bzw. Angebot genann-
ten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Tarifbe-
stimmungen und Sondervereinbarungen sowie das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland zu Grunde.

5.  Wie gestalten sich die Beiträge und deren 
Zahlungsdauer?

  In Ihrem Antrag finden Sie Informationen darüber, für welchen 
Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. 

  Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag spätestens zwei Wochen 
nach Erhalt des Versicherungsscheins. Anderenfalls beginnt 
der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der verspäte-
ten Zahlung bei uns. Außerdem können wir bis zum Eingang 
der verspäteten Zahlung vom Vertrag zurücktreten. 

  Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge nicht rechtzeitig, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Außerdem können 
wir den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen kündigen.

  Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 

6.  Welche Kosten können zusätzlich bei Abschluss des 
Versicherungsvertrages anfallen?

  Nebengebühren und Kosten (außer den gesetzlichen Abgaben, 
Mahngebühren sowie den Kosten bei der Nichteinlösung des 
Lastschriftverfahrens) werden nicht erhoben. Die Ausübung 
Ihnen vertraglich zustehender Rechte (z.B. Einräumung eines 
Bezugsrechts, Beitragsfreistellung, Kündigung) ist gebüh-
renfrei. Allgemeine Betriebskosten sind ebenfalls mit der 
Beitragszahlung abgegolten. Der Versicherungsvermittler 
bzw. Versicherungsmakler ist nicht berechtigt, noch irgend-
welche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme 
des Antrags oder aus anderen Gründen zu erheben.

7.  Welche Einzelheiten bestehen hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise?

  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 
 fällig.

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

  Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeit-
punkt fällig. Es gilt die im Antrag vereinbarte Zahlweise.

8.  Ist die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen befristet? 

  Die beigefügten Informationen, insbesondere die im Angebot/
Antrag gemachten Angaben zu Versicherungsumfang und 
Prämienhöhe, behalten Gültigkeit für 4 Wochen, beginnend 
ab Zugang des Angebots.

9.  Ist die angebotene Finanzdienstleistung auf 
Finanzinstrumente mit speziellen Risiken behaftet?

  Der Ihnen angebotene Versicherungsschutz ist nicht mit 
 speziellen Risiken behaftet.

Informationen zum Vertrag

10. Wie kommt der Vertrag zu Stande?

  Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des 
Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrags und 
der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt.

  Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des 
 Ver sicherungsscheines beginnen (vorläufige Deckung), bedarf 
es einer besonderen Zusage des Versicherers oder der hierzu 
bevollmächtigten Personen.

Allgemeine Informationen gemäß VVG-Informationspflichtenverordnung 
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11. Besteht ein Widerrufsrecht?

  Sie können die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber der 
Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler 
Straße 4, 61345 Bad Homburg, zu erklären und muss keine 
Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeiti-
ge Absendung.

  Das Widerrufsrecht besteht unter anderem nicht bei Ver-
sicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat sowie bei bei Versicherungsverträgen über vorläufi-
ge Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen Fernab-
satzvertrag im Sinne des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.

  Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungs-
verträgen, die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen 
Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, 
bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt 
hat.

  Bitte beachten Sie auch die gesonderte Belehrung zum 
 Wider rufsrecht, die Ihrem Angebot/Antrag beigefügt ist.

12. Welche Laufzeit hat der Vertrag?

  Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. 

  Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr 
verläng ert, er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate 
(in der Kraftfahrtversicherung einen Monat) vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von 
mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende 
des dritten Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns 
Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei 
Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 

  Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

13. Wie kann der Vertrag beendet werden?

  Der Vertrag kann von beiden Parteien stets zum Ablauf 
der Laufzeit gekündigt werden. Die Kündigung muss 
dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate (in der 
Kraftfahrtversicherung einen Monat) vor Ablauf vorliegen.

  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein.

14.  Welche Mitgliedsstaaten der EU werden bei der recht-
lichen Grundlage berücksichtigt?

  Für diesen Vertrag wird die rechtliche Grundlage der Bundes-
republik Deutschland berücksichtigt.

15.  Welches Recht oder welches zuständige Gericht wird 
dem Vertrag zu Grunde gelegt?

  Für diesen Vertrag gelten das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland sowie die zu den einzelnen Versicherungsarten 
gehörenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Tarif-
bestimmungen und Sonder bedingungen.

  Die vollständige Fassung der für die Versicherungsart gelten-
den Allgemeinen Bedingungen und Tarifbestimmungen sowie 
 etwaige Sonderbedingungen sind Ihnen vor Vertragsschluss 
übergeben worden.

16.  In welchen Sprachen werden die Vertragsbedingungen 
und -informationen sowie die Kommunikation während 
der Vertragslaufzeit mitgeteilt?

  Die Vertragsbedingungen, die beigefügten Vorabinformationen 
zu diesem Angebot und die Kommunikation während der 
Laufzeit dieses Vertrags erfolgen ausschließlich in deutscher 
Sprache.

Informationen zum Rechtsweg

17.  Welche Möglichkeiten bestehen für Sie zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren?

  Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-
ombudsmann e.V. Bei Beschwerden über die Basler Securitas 
Versicherung können Sie somit das Streitschlichtungsverfahren 
in Anspruch nehmen.

   Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 
Berlin.

  Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten, bleibt von der 
Anrufung des Versicherungsombudsmanns unberührt. 

18.  Welche Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter 
Nr. 2. genannten Aufsichtsbehörde bestehen für Sie?

  Für Fragen und Beanstandungen steht Ihnen die Basler 
Securitas unter folgender Adresse zur Verfügung: Basler 
Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Straße 4, 
61345 Bad Homburg v.d.H.

  Für den Fall, dass Sie trotz unserer Bemühungen mit unseren 
Leistungen nicht zufrieden sind, haben Sie die Möglichkeit, 
sich mit Beschwerden direkt an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht zu wenden. Deren Adresse ist:

 Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
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